
Rechtliche Aspekte
bei digitalen Medien

9. März 2026 | Remo Zemp, Dienstchef Prävention

Herr Meier
Grüezi Herr Zemp

Jetzt
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Grüezi Herr Zemp,
was lauft heut Abend so?

Ich informiere Eltern, wie 
sie ihr Kind im Umgang 
mit digitalen Medien 
unterstützen können.

Einfach verbieten, dann 
passiert auch nichts!
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Grüezi Herr Zemp,
was lauft heut Abend so?

Ich informiere Eltern, wie 
sie ihr Kind im Umgang 
mit digitalen Medien 
unterstützen können.

Einfach verbieten, dann 
passiert auch nichts!

...oder mit Software das 
Kind schützen 
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20 pro Tag

61'400 pro Sekunde

5'300'000'000 (5,3 Mrd) pro Tag

14'000'000'000 (14 Mrd) pro Tag geteilt

Fotostatistik 2025

phototutorial.com



Vorteile der 

digitalen Medien
Kontakte sind wichtig 

Lernen/Informieren

Hilfe holen

Spass haben
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Anzahl der 12- bis 19-
Jährigen, die ein eigenes 
Mobiltelefon besitzen

99%

jugendundmedien.ch



Wer ist

verantwortlich?
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10 Jahre

Ab wann ist man in der Schweiz strafmündig?

16 Jahre 18 Jahre

12 Jahre10 Jahre
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Was ist wo geregelt?

Regelt den Schutz der Persönlichkeit und der 

Grundrechte im Bereich der Verarbeitung ihrer Daten
Bundesgesetz
über den
Datenschutz
(DSG)
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Was ist wo geregelt?

Regelt den Schutz der Persönlichkeit und der 

Grundrechte im Bereich der Verarbeitung ihrer Daten

Bundesgesetz
über den
Datenschutz
(DSG)

Bundesgesetz
über das
Urheberrecht
(URG)

Regelt den Download und die Verbreitung von Inhalten im Internet
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Was ist wo geregelt?

Regelt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte im 
Bereich der Verarbeitung ihrer Daten

Bundesgesetz
über den
Datenschutz
(DSG)

Bundesgesetz
über das
Urheberrecht
(URG)

Regelt den Download und die Verbreitung von Inhalten im Internet

Zivilgesetzbuch
(ZGB)

Anwendung bei unautorisierten Publikationen von Fotos im Internet 
("Recht am eigenen Bild")
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Was ist wo geregelt?

Regelt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte im 
Bereich der Verarbeitung ihrer Daten

Bundesgesetz
über den
Datenschutz
(DSG)

Bundesgesetz
über das
Urheberrecht
(URG)

Regelt den Download und die Verbreitung von Inhalten im Internet

Zivilgesetzbuch
(ZGB)

Anwendung bei unautorisierten Publikationen von Fotos im Internet 
("Recht am eigenen Bild")

Strafgesetzbuch
(StGB)

Was kann polizeilich verfolgt werden
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Gewaltdarstellungen

StGB Art. 135

Ton-, Bild oder Videoaufzeichnungen grausamer Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen oder Tiere in irgendeiner Weise produzieren oder verbreiten.
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Erpressungen

StGB Art. 156

Jemandem durch Androhung von Gewalt oder anderen gravierenden 
Konsequenzen dazu bringen, sich selbst oder eine Drittperson am 
Vermögen zu schädigen – dies mit der Absicht, sich selbst zu bereichern.

oder
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Beschimpfung

StGB Art. 177

Jemanden durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner 
Ehre angreifen.
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Üble Nachrede, StGB Art. 173

Den Ruf schädigen, jemanden beschuldigen oder 
verdächtigen (auch Weiterverbreitung)

Beschimpfung, StGB Art. 177

Jemanden durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder 
Tätlichkeiten in seiner Ehre angreifen

Drohung (StGB Art. 180)

In Schrecken oder Angst versetzen

Cybermobbing / Hate Speech

XY ist eine

Schlampe, die

lässt jeden ran.

Du bist ein

Affenarsch!!!

Dafür wirst du 

bluten!
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StGB Art. 181

Jemanden dazu bringen, etwas zu tun, nicht zu tun oder geschehen zu 
lassen, indem man ihm Gewalt oder andere gravierende Konsequenzen 
droht.

Nötigung
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StGB Art. 197 StGB Art. 136

Pornografie
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8 Von einer minderjährigen Person Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von 
Absatz 1 herstellen, diese besitzen, konsumieren oder der dargestellten Person 
zugänglich machen, wenn:

a. die minderjährige Person eingewilligt hat;

b. die herstellende Person dafür kein Entgelt leistet oder verspricht; und

c. der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre 
beträgt.

1 Pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere     
Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 
16 Jahren anbieten, zeigen, überlassen, zugänglich machen oder durch Radio 
oder Fernsehen verbreiten

3 Eine minderjährige Person anwerben, damit diese an einer pornografischen 
Vorführung mitwirkt, oder sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung 
veranlassen

4 Strafbare Pornografie haben, herstellen, einführen, lagern, in Verkehr bringen, 
anpreisen, ausstellen, anbieten, zeigen, überlassen, zugänglich machen, 
erwerben, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschaffen oder besitzen. 

Pornografie (strafbar - Auszug)

StGB Art. 197
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8bis Straflos bleibt, wer von sich als minderjährige Person Gegenstände oder 
Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellt, besitzt, konsumiert oder einer 
anderen Person mit deren Einwilligung zugänglich macht.

Die Person, der diese Gegenstände oder Vorführungen zugänglich gemacht 
werden, bleibt für Besitz und Konsum straflos, wenn:

a. sie dafür kein Entgelt leistet oder verspricht;

b. die Beteiligten sich persönlich kennen; und

c. die Beteiligten volljährig sind oder, sofern mindestens eine Person minderjährig 
ist, einen Altersunterschied von nicht mehr als drei Jahren aufweisen. 

1 Pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere     
Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 
16 Jahren anbieten, zeigen, überlassen, zugänglich machen oder durch Radio 
oder Fernsehen verbreiten

3 Eine minderjährige Person anwerben, damit diese an einer pornografischen 
Vorführung mitwirkt, oder sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung 
veranlassen

4 Strafbare Pornografie haben, herstellen, einführen, lagern, in Verkehr bringen, 
anpreisen, ausstellen, anbieten, zeigen, überlassen, zugänglich machen, 
erwerben, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschaffen oder besitzen. 

8 Von einer minderjährigen Person Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von 
Absatz 1 herstellen, diese besitzen, konsumieren oder der dargestellten Person 
zugänglich machen, wenn:

a. die minderjährige Person eingewilligt hat;

b. die herstellende Person dafür kein Entgelt leistet oder verspricht; und

c. der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre 
beträgt.

Pornografie (straflos - Auszug)

StGB Art. 197
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8 Von einer minderjährigen Person Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von 
Absatz 1 herstellen, diese besitzen, konsumieren oder der dargestellten Person 
zugänglich machen, wenn:

a. die minderjährige Person eingewilligt hat;

b. die herstellende Person dafür kein Entgelt leistet oder verspricht; und

c. der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre 
beträgt.

8bis Straflos bleibt, wer von sich als minderjährige Person Gegenstände oder 
Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellt, besitzt, konsumiert oder einer 
anderen Person mit deren Einwilligung zugänglich macht.

Die Person, der diese Gegenstände oder Vorführungen zugänglich gemacht 
werden, bleibt für Besitz und Konsum straflos, wenn:

a. sie dafür kein Entgelt leistet oder verspricht;

b. die Beteiligten sich persönlich kennen; und

c. die Beteiligten volljährig sind oder, sofern mindestens eine Person minderjährig 
ist, einen Altersunterschied von nicht mehr als drei Jahren aufweisen. 

Pornografie (straflos - Auszug)

StGB Art. 197
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Was ist wo geregelt?

16 Jahre
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Was ist wo geregelt?
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Was ist wo geregelt?
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Anzahl der Jugendlichen, 
welche mit sexuellen Absichten 
angesprochen werden

50%

jugendundmedien.ch
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Anzahl der Jugendlichen, die 
eine Person schon mal real 
getroffen haben, welche sie im 
Internet kennengelernt haben

40%

jugendundmedien.ch
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Hey
19:22

Hello
19:23

Was machsh
19:24

nichts und du
19:24

Eine Frage
19:25

Nicht in den Kontakten   Keine gemeinsamen Gruppen

i Sicherheitstools

Blockieren Hinzufügen

19:28
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Hey
19:22

Hello
19:23

Was machsh
19:24

nichts und du
19:24

Eine Frage
19:25

Nicht in den Kontakten   Keine gemeinsamen Gruppen

i Sicherheitstools

Blockieren Hinzufügen

Kennst du jemanden der 
sich ficke lassen? Aber dafür 
möchte Geld haben? 19:26

19:28

Nein, ich kenne niemanden, 
aber ich hätte gerne Geld 
dafür

19:28

19:27



Herausforderungen der 

digitalen Medien
Anonymität

Vorfälle werden von Jugendlichen nicht als Delikt eingestuft

Familie hat keine Kenntnis oder wird nicht als problematisch erachtet

Teilweise ratloses Umfeld (Familie, Schule, Vereine etc.)

Gesellschaftstauglich angeschaut = Normal



Tipps der Polizei
Seien Sie interessiert

Begleiten Sie das Kind und unterstützen Sie es in jeder Lebenslage

Kennen Sie etwaige Anlaufstellen (Schulen, Organisationen)

Ziehen Sie Grenzen

Sie sind das Vorbild



Zuger Polizei

Prävention
Remo Zemp
An der Aa 4
6300 Zug

+41 41 595 41 05
remo.zemp@zg.ch
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